
Fall (29. 5. 2007): 
 
Ausgangsfall: A in Frankfurt verkauft B in Hamburg eine DVD zu 15 €. Über den  
Transport wird zunächst nichts gesagt. Nachdem er 15 € gezahlt hat, bittet B den A, ihm die 
DVD zuzuschicken, A tut das per UPS und verlangt nun von B 5 € Versandkosten.  
 
Abwandlung: Der Verkauf erfolgte über e-bay, als Versandart war Hermes, 3,90 € 
angegegeben. Auf dem Transport nach Hamburg durch Hermes überfällt die chinesische 
Mafia den Lieferwagen und klaut sämtliche DVD’s, um sie in China massenhaft illegal zu 
kopieren. Der Fahrer des Lieferwagens wird erschossen. Auf dem Weg nach China gerät die 
transsibirische Eisenbahn, mit der die DVD’s Richtung China transportiert werden, wegen 
eines russischen Terroranschlags in Brand und die DVD’s lösen sich in eine übel riechende  
Plastikpampe auf. Kann B von A nach Aufklärung dieses Sachverhalts Rückzahlung der 
bereits überwiesenen 18,90 € verlangen? 


